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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

ABGB §1217;

ABGB §1380;

GebG 1957 §33 TP20;

Rechtssatz

Auch ein in Ehepakten vor Abschluss der Ehe für den Fall einer Scheidung getro enes Übereinkommen über die

künftige Regelung der Vermögens- und Unterhaltsverhältnisse der Ehegatten stellt einen nach § 33 TP 20 GebG

gebührenp ichtigen Vergleich dar, weil in diesem Fall nicht die Ehepakte selbst, sondern die in den Ehepakten

enthaltenen Rechtsgeschäfte der jeweils zutre enden Gebühr unterliegen. Nach geltendem Eherecht ist eine für den

Fall der Scheidung getro ene Vereinbarung als Vergleich zu beurteilen, weil nicht von vornherein feststeht, ob ein

Ehegatte zur Leistung des Unterhaltes an den anderen nach dem zu erwartenden Urteil verp ichtet sein wird. In

einem solchen Fall regeln die Vertragsteile zweifelhafte Rechte, weil sie an diese Regelung auch dann gebunden

bleiben, wenn sich später die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Unterhaltsp icht ändern sollten. Im Zeitpunkt der

Unterzeichnung des Rechtsgeschäftes steht nämlich die Verp ichtung zur Leistung eines Unterhaltes dem Grunde

nach noch gar nicht fest. Es liegt daher eine künftige Regelung der Vermögens- und Unterhaltsverhältnisse der

Ehegatten für den Fall einer Scheidung vor und eine solche Regelung ist als Vergleich im Sinne des § 33 TP 20 GebG zu

beurteilen. Da im Gesetz die Folgen der Scheidung im Einzelnen nicht festgelegt sind und Unterhaltsvereinbarungen

grundsätzlich der Disposition der Ehegatten unterliegen, handelt es sich bei einer solchen

Scheidungsfolgenvereinbarung um die Regelung zweifelhafter Rechte. Es können nämlich nicht nur bereits bestehende

strittige vertragliche Rechtsverhältnisse vergleichsweise geregelt werden, sondern auch künftige auf Gesetz beruhende

Ansprüche, wenn auch zweifelhaft ist, ob und inwieweit die gesetzlich normierten Voraussetzungen gegeben sein

werden.
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